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§ 1 Einleitung 

Im Gegensatz zum deutschen Zivilprozeß ist dem englischen Verfah-
rensrecht ein Begriff, der dem Grundsatz der Mündlichkeit entspricht, 
fremd. Eine zusammenhängende Darstellung schriftlicher und münd-
licher Elemente - losgelöst von der Erörterung allgemeiner Verfah-
rensabläufe und besonderer Verfahrenstechniken -hat es in England 
bis zum heutigen Tage kaum gegeben1• Sofern Schriftlichkeit und Münd-
lichkeit überhaupt einmal wissenschaftlich untersucht werden, be-
schränkt sich eine solche Untersuchung auf mündliche und schriftliche 
Beweiserhebungsmethoden2• Das mag damit zusammenhängen, daß es 
dort niemals eine Bewegung gab, die den Grundsatz der Mündlichkeit 
auf ihre Fahnen geschrieben hat. Während hierzulande bei Schaffung 
der Zivilprozeßordnung die mündliche Durchführung eines Prozesses 
als politisches Programm zur Durchsetzung freiheitlichen Gedankenguts 
verstanden wurde3, ergab sich in England die Mündlichkeit der Haupt-
verhandlung4 wegen der Mitwirkung von Laienrichtern (auch bei Zivil-
prozessen) von selbst5• Vom Grundsatz der Mündlichkeit als einer fun-
damentalen Prozreßrechtsgarantie zu sprechen, entspricht nicht der 
Mentalität des englischen Juristen, der eine weniger akademische und 
dafür um so stärkere pragmatische Betrachtungsweise gegenüber dem 
Recht im allgemeinen und dem Prozeßrecht im besonderen einnimmt. 
Zwar hat sich auch in England im 19. Jahrhundert eine Prozeßrechts-
wissenschaft entwickelt, die den Zivilprozeß und nicht zuletzt die 
schriftlichen Verfahrenselemente von dem Ballast jahrhundertealter 
Traditionen befreien wollte; die Reformen wurden aber - anders als 
in Deutschland - nicht dadurch erschwert, gleichzeitig eine Beschrän-
kung und Kontrolle staatlicher Gerichtsherrlichkeit gewährleisten zu 
müssen. Dazu bestand in England kein Anlaß; denn Öffentlichkeit und 
Mündlichkeit der Hauptverhandlung, die eine Überwachung staatlicher 

t Cappelletti, Procedure orale, S. 6, 67, 68. 
2 Jolowicz, Oral and Written Proof-Taking. 
a Vgl. Blomeyer I Meiss, S. 462 ; Arens, S. 12, 13. 
4 Die Bezeichnung des mündlichen Termins im englischen Zivilverfahren 

als "Hauptverhandlung" entspricht nicht der deutschen Übersetzung für 
"trial", was wörtlich etwa Prüfung, Verhör bzw. gerichtliche Untersuchung 
bedeutet. Der Begriff "Hauptverhandlung" umschreibt aber materiell am 
ehesten die hervorragende Bedeutung, die der mündliche Termin in England 
einnimmt. 

s Vgl. unten § 4 B. I. 
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Gerichtstätigkeit ermöglichen, waren eine seit langem bestehende feste 
Einrichtung. 

Auch bei uns betrachtet man heute das Zusammenspiel schriftlicher 
und mündlicher Elemente in erster Linie unter dem Gesichtspunkt einer 
ökonomischen und rationellen Verfahrensabwicklung6• Trotz diverser 
Reformen7 konnte aber noch kein allgemein befriedigendes ausge-
wogenes Verhältnis dieser prozessualen Ausdrucksmittel gefunden 
werden. Die Diskussion hierzu geht weiter. Dabei wird generell an-
erkannt, daß eine stärkere Betonung der mündlichen Hauptverhandlung 
geeignet ist, das Verfahren effektiver zu gestalten8• Im Zusammenhang 
mit diesen Reformdiskussionen ist es nicht ohne Interesse, das Zusam-
menwirken von Mündlichkeit und Schriftlichkeit in einem Prozeßrechts-
system zu untersuchen, das keine Auseinandersetzung bezüglich der 
stärkeren Gewichtung des einen oder anderen Elements gekannt hat, 
sondern seit jeher der mündlichen Verhandlung eine überragende Be-
deutung beigemessen und dennoch oder gerade deswegen umfassende 
Regeln für den Schriftsatzwechsel aufgestellt hat. Diese Betrachtung 
wäre unvollkommen, würde man nicht den Werdegang der Schriftsätze 
und die historischen Gründe für den Vorrang der Mündlichkeit inner-
halb der Hauptverhandlung aufzudecken versuchen. Denn hier liegt 
nicht nur der Schlüssel zum Verständnis für das charakteristische Ver-
hältnis schriftlicher und mündlicher Elemente im englischen Zivilprozeß, 
sondern auch für das Verständnis des englischen Verfahrensrechts über-
haupt. 

Die "Pleadings" bildeten das Kernstück des englischen Verfahrens, 
so daß ohne ihre Kenntnis das englische Prozeßrecht kaum zu verstehen 
ist. Die Vertrautheit mit dem englischen Verfahrensrecht ist aber wie-
derum elementare Voraussetzung für das Verständnis des "Common 
Law" im ganzen; denn dieses wurde durch die Gerichtspraxis von Ent-
scheidung zu Entscheidung geschaffen und somit in seinen wesentlichen 
Merkmalen durch das Verfahrensrecht und nicht durch eine materiell-
rechtliche Dogmatik geprägt9 • Erst im 19. Jahrhundert wurde in Eng-
land das materielle Recht von den prozeßrechtlichen Zwängen befreit10• 

Die in diesem Zusammenhang notwendig gewordenen Erneuerungen 

s Vgl. Btomeyer I Meiss, S. 494. 
7 Vgl. Walsmann, ZZP 61 (1939), S. 381 ff.; Stein I Jonas I Pohle, § 128 Anm. 1. 
s Vgl. die Erläuterungen zum Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung 

gerichtlicher Verfahren (Stand Sept. 1973) Anm. CI: "Daneben soll die münd-
liche Verhandlung wieder zum Kern des Prozesses werden. Der Entwurf ver-
folgt damit das doppelte Ziel einer zügigeren und rationelleren Verfahrens-
erledigung und einer Verbesserung der Rechtspflege." 

u Holdsworth, Legal History, vol. IX, S. 311; Maitland, Forms of Action, 
S . 3; Schmitthoff, JZ 1972, S. 38 (40). 

to Vgl dazu im einzelnen unten § 2 B. II. 
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erfolgten durch gesetzgeberische Maßnahmen. Die Umgestaltung des 
Verfahrensrechts und die damit korrespondierende Reform der "Plead-
ings" sind daher auf das Engste mit der Entwicklung des Kodifikations-
gedankens in England im 19. Jahrhundert verbunden. Die schriftlichen 
Verfahrenselemente als wichtiger Teil des englischen Prozeßrechts ge-
hören zu den Sachverhalten, bei denen die Gesetzgebung in bedeuten-
dem Umfang aus ihrer untergeordneten Stellung herausgetreten und 
zur Hauptquelle des Rechts geworden ist. 

Da sich schriftliche und mündliche Elemente von der Klageerhebung 
bis hin zum Urteil erstrecken, wird die Arbeit aufbaumäßig dem Ver-
fahrensablauf folgen, genauer gesagt, dem Prozeßverlauf, wie er vor 
dem "High Court of Justice" in London11, dem für England und Wales 
wichtigsten Gericht, praktiziert wird. Für das Verfahren vor anderen 
Zivilgerichten, vor allem den "County Courts"12, gelten generell die 
gleichen Grundsätze, insbesondere soweit es um Mündlichkeit und 
Schriftlichkeit geht; ja sogar der Strafprozeß enthält viele Gemeinsam-
keiten in dieser Beziehung. Charakteristisches Verfahrensmerkmal vor 
allen Gerichten ist die scharfe Zweiteilung des Erkenntnisverfahrens in 
ein Vorbereitungs- und Entscheidungsverfahren, wobei innerhalb des 
Entscheidungsverfahrens das mündliche Element eindeutig vorherrscht, 
während innerhalb des Vorverfahrens die Schriftlichkeit überwiegt. 

u Der High Court mit seinen drei Divisionen - Queen's Bench Division, 
Chancery Division und Family Division - bildet formell zusammen mit den 
- nur für Strafsachen zuständigen - Crown Courts und dem Court of 
Appeal den Supreme Court of Justice. Zur Abgrenzung und Aufgabenver-
teilung vgl. Bunge, Richterpersonal, S. 7, 8. Der High Court ist sowohl erst-
instanzliches Gericht als auch Rechtsmittelgericht, insbesondere für die 
County Courts, und insoweit mit den deutschen Landgerichten vergleichbar. 

12 Hier sind die Regeln einfacher gestaltet und zielen auf eine beschleu-
nigte Abwicklung hin. 


